
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2008/4/15 14Os26/08t
(14Os27/08i), 13Os7/20h (13Os8/20f)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.04.2008

Norm

StPO §271 Abs1 Z1

StPO §271 Abs7

StPO §447

Rechtssatz

Die unrichtige Angabe des Tags der Hauptverhandlung im darüber aufgenommenen Protokoll betri8t einen

erheblichen Umstand (§ 271 Abs 1 Z 1 StPO), den der Vorsitzende (der Richter des Bezirksgerichts) auch von sich aus zu

berichtigen hat (§ 271 Abs 7 zweiter Satz StPO iVm § 447 StPO), wobei er den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme

zu einer in Aussicht genommenen Berichtigung binnen angemessener Frist geben muss (§ 271 Abs 7 StPO iVm § 447

StPO).
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